
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/4/27 2004/07/0189
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.2006

Index

L66507 Flurverfassung Zusammenlegung landw Grundstücke

Flurbereinigung Tirol

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

80/06 Bodenreform

Norm

ABGB §825;

FlVfGG §15;

FlVfLG Tir 1996 §33 Abs3;

Rechtssatz

Die Regelung der Miteigentumsgemeinschaft umfasst jedenfalls auch deren Au ösung. Im Fall der Au ösung ist es

aber notwendig, das Schicksal aller Rechte zu klären, die mit dem Eigentum an dem Grundstück verbunden sind, wie

zB der Teilwaldrechte.
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